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 Veröffentlicht am 12.09.1989

Norm

ZPO §266 DIII

Rechtssatz

Stellt eine Partei ihr selbst nachteilige Behauptungen auf, bevor noch der Gegner diese vorgebracht hat (antizipiertes

Geständnis), dann treten die Geständniswirkungen erst in jenem Zeitpunkt ein, in dem der behauptungsp9ichtige und

beweisp9ichtige Gegner die für seinen Rechtsstandpunkt erforderlichen Behauptungen nachträglich aufstellt, soweit

sie gleichlautend sind.
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